
 

 

 

Gemeinde  
Rielasingen-Worblingen 
 

 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die  
 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Beginn: 17.00 Uhr 

 

Ende:  18.10 Uhr 

 

 

Protokollführer: Thomas Niederhammer 

 

Sachbearbeiter: Verena Manuth, Hartmut Riester, Heiko Regitz, Rolf Mahlbacher, 

    Anna Blasche 

 

Presse:  1 Person 

 

Zuhörer:   - Personen 

 

 

 

Der Bürgermeister eröffnet die öffentliche Sitzung um 17.00 Uhr und stellt fest, dass die 

Mitglieder des Gemeinderates mit Schreiben vom 05.07.2018 ordnungsgemäß schrift-

lich eingeladen wurden und dass der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

____________________ 
 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 

 

1.  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 

 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der  

 Kanalsanierungsarbeiten in der Höristraße 

 

3. Vergabe über die Lieferung von preisgebundenen Schulbüchern 

 gemäß Lernmittelverordnung für das Schuljahr 2018/2019 



 

 

 

 

4. Antrag der CDU-Fraktion vom 06.06.2018 im Hinblick auf die 

 Betreuung von Kindern unter 12 Jahren und pflegebedürftigen  

 Angehörigen von MandatsträgerInnen während den Sitzungen 

 von kommunalen Gremien 

 

5. Ermächtigung der Verwaltung zu Kreditaufnahmen im  

 Haushaltsjahr 2018 für die Gemeinde 

 

6. Ermächtigung der Verwaltung zu Kreditaufnahmen im  

Haushaltsjahr 2018 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 

und den Eigenbetrieb Abwasserversorgung 

 

7. Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 

 

 

8. Baugesuche 

 

a)  Änderungsantrag zum Neubau eines Betriebsgebäudes mit Be-

triebswohnung und Lagerhalle (statt Gastronomie) auf dem 

Grundstück Flurstücknummer 7863/2, Konrad-Zuse-Straße 12,  

78239 Rielasingen-Worblingen im Bebauungsplangebiet "Gewer-

begebiet Nord - 2. Erweiterung" 

 (Bernd Läufle und Olga Läufle, Obere Gießwiesen 24, 78247 Hilzin-

gen) 

 

b) Bauantrag auf Aufstockung des Dachgeschosses zu einem Wohn-

raum auf dem Grundstück Flurstücknummer 1737/8, Kolpingstraße 

2, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebauungsplangebiet "Neu-

satz-West" 

(Manuel Hipp, Kolpingstraße 2, 78239 Rielasingen-Worblingen) 
 

9. Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der Vorsitzung 

 

10. Verschiedenes 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 104/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 04.07.2018  Az.: 022.22; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 1:  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen  

Sitzungen                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Es waren keine Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen bekannt zu geben.  

 

 

Beschluss: 

 

 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 113/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 04.07.2018  Az.: 022.22; 022.32, 621.00, 632.0 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 10:  Verschiedenes 

Werbeanlagen in der Gemeinde           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der Bürgermeister nimmt Bezug auf die Behandlung des Bauantrages zur Errichtung einer Groß-

flächentafel in der letzten Sitzung des Gremiums am 04.07.2018.  

In diesem Zusammenhang wurde die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob solche großflächigen 

Werbetafeln nicht generell durch entsprechende bauplanungsrechtliche Regelungen künftig 

verhindert werden können. 

 

Nach Auskunft des Landratsamtes als Baurechtsbehörde kann nach § 74 LBO eine sogenannte 

Gestaltungssatzung erlassen werden. Diese diene allerdings vorrangig zum Schutz von histori-

schen Ortskernen etc., welche in der Gemeinde Rielasingen-Worblingen leider fehlen. 

Gleichwohl ist sich das Gremium darüber einig, eventuell doch durch die Änderung der ein-

schlägigen Bebauungspläne Abhilfe zu schaffen bzw. die strategische Vorgehensweise – zum 

Beispiel in der Klausurtagung im Herbst 2018 – gesondert zu beraten.  

 

 

 

Beschluss: 

 

 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 114/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 26.07.2018  Az.: 022.22; 022.32; 880.61 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 10:  Verschiedenes 

Erwerb des SBB-Geländes                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der Bürgermeister informiert, dass man beabsichtige, das große Grundstück Flst.Nr. 6776 zeitnah 

abzusperren, nachdem dieses immer wieder von Landfahrern als Campingplatz benutzt wird.  

Man werde diese Sperrung rechtzeitig ankündigen und diese dann nach der Sommerpause in 

Absprache mit dem Zoll, der Pächter dieser Fläche ist, durchführen.  

 

 

 

Beschluss: 

 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 105/2018 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Rolf Mahlbacher 

Erstelldatum TOP: 03.07.2018  Az.: 022.22; 022.32; 701.21 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen: Ingenieurbüro Burkhard Raff, Herr Burkhard Raff, Champagnolestraße 21, 

78244 Gottmadingen  

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 2:  Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der  

Kanalsanierungsarbeiten in der Höristraße                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die Kanalsanierungsarbeiten in geschlossener Bauweise für die Höristraße waren beschränkt an 

Fachfirmen ausgeschrieben. Das Ergebnis des Eröffnungstermins vom 28.06.2018 wird in der Sit-

zung vorgestellt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen die Kanalsanierungsarbeiten an den preisgünstigsten Bieter zu verge-

ben.  

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Vorsitzende Herrn Dipl. Ing. Burkhard Raff vom 

gleichnamigen Ingenieurbüro aus Gottmadingen, der anschließend die Gründe für die not-

wendige Kanalsanierung ausführlich erläutert. Arbeitsbeginn sei voraussichtlich im August 2018; 

die Arbeiten werden spätestens bis zum 23. November 2018 abgeschlossen sein.  

 

 

Beschluss: 

 

Entsprechend dem Vergabevorschlag werden die Arbeiten an den günstigsten Bieter, die Fir-

ma Pfaffinger aus Nagold zu einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 163.875,35 Euro 

vergeben.  

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



Vorlage für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

TOP   2   Projekt:  Kanalsanierung Höristraße 2018 
    Gewerk: Sanierung  in geschlossener Bauweise  
 

Die o. g. Arbeiten waren beschränkt ausgeschrieben. Vier von sechs Angeboten gingen fristgerecht ein. 
 

OZ 

 

Firma Ort Angebotsdatum 

geprüfte Ange-

botssumme 

brutto 

Bemerkungen 

1 Bieter 1: Pfaffinger 72202 Nagold 27.06.2018 163.875,35 €  

2 Bieter 2  21.06.2018 245.280,90 €  

3 Bieter 3  20.06.2018 247.784,18 €  

4 Bieter 4  27.06.2018 298.372,72 €  
 
Die Haushaltsansätze 2018 betragen einschließlich 19 % MwSt. für die Maßnahme insgesamt:   180.000,00 € 

 

Für die Kanalsanierung Höristraße und die 

 Ingenieurkosten stehen somit noch folgende Mittel zur Verfügung: 
Vergabesumme Restmittel u. a. Bemerkung 

a) für die Kanalsanierung    180.000,00 €    ./. 

b) für die Ingenieurkosten      16.124,65 €    ./. 

163.875,35 € 

15.915,81 € 

 =    16.124,65 € 

 =         208,84 € 

 

 Summen 179.791,16 € 16.333,49 €  

 
Es wird vorgeschlagen, die o. g. Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Pfaffinger aus Nagold auf der Grundlage und zu den Preisen ihres 

Angebotes vom 27.06.2018 in Höhe von 163.875,35 Euro zu vergeben.  

Das Angebot der Firma Pfaffinger liegt knapp unter der Kostenberechnung des Ingenieurbüros Raff. 

Die Firma Pfaffinger, welche in Rielasingen-Worblingen bereits in der Schmollerstraße und am Regenüberlaufauslass in Worblingen zu unserer volls-

ten Zufriedenheit Arbeiten ausgeführt hat, ist offensichtlich an einer guten Zusammenarbeit interessiert und hat die angespannte Marktsituation nicht 

ausgenutzt. Die Firma Pfaffinger hat die Auskömmlichkeit des Angebots bestätigt. 

 

Rielasingen-Worblingen, den 03.07.2018 

 

 

Rolf Mahlbacher               Az.: 701.21:Höristraße; 652.310 

Ortsbauamt - Tiefbau -                

bzw. gemäß Aufstellung vom 29.06.2018 

Ingenieurbüro Raff 

Material 1 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 106/2018 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Anna Blasche 

Erstelldatum TOP: 25.06.2018  Az.: 022.22; 022.32; 207.321 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3:  Vergabe über die Lieferung von preisgebundenen  

Schulbüchern gemäß Lernmittelverordnung für das  

Schuljahr 2018/2019                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

Wie im letzten Jahr hat die Beschaffungsstelle einen geschätzten Auftragswert ausgeschrieben. 

Der Auftragswert beläuft sich auf circa 28.000,00 Euro. 

 

Eine Prüfung der Angemessenheit der Preise (Paragraph 16 Absatz 6 VOL/A) entfällt, da der 

Preis infolge der Buchpreisbindung kein Bewertungskriterium ist. Kriterien für den Zuschlag sind 

die im Angebotsschreiben aufgeführten Serviceleistungen. In einer Matrix wurden wünschens-

werte und zulässige Service-Leistungen aufgeführt, die vom Bieter mit „ja“ oder „nein“ anzu-

kreuzen sind. Jedes Kreuz für ja wird mit einer gewissen Punktzahl bewertet. Die jeweilige Punk-

tezahl ist in der Matrix aufgeführt. Das Angebot mit den meisten Punkten wird als das wirtschaft-

lichste gewertet.  

In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Paragraph 16 Absatz 7 und 8 VOL/A) haben sich alle 

Angebote als gleich wirtschaftlich erwiesen; somit entscheidet über den Zuschlag das Los. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

Gemeinderätin Binnig erklärt sich bereit, das Amt der Glücksfee zu übernehmen. Das Los fällt 

dabei auf die Buchhandlung Lesefutter aus Singen am Hohentwiel. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt sodann die Vergabe der Schulbücher für das Schuljahr 2018/2019 

an die Firma Buchhandlung Lesefutter zu einer geprüften Auftragssumme in Höhe von 28.000 

Euro brutto.  

13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 2 Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 

Anlage zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 

 
TOP  3    Projekt:  Schulbücher für das Schuljahr 2018/2019 
     

Die o.g. Leistung wurde von der Beschaffungsstelle freihändig ausgeschrieben. Es gingen fristgerecht 3 Angebote ein. 

 

OZ 

 

Firma Ort Angebotsdatum 

geschätzter 

Auftragswert 

1. Buchhandlung Lesefutter  78224 Singen (Hohentwiel)  19.06.2018 28.000,00 € 

2. Buch Greuter 78224 Singen (Hohentwiel)  20.06.2018 28.000,00 € 

3. Bücherstube Rielasingen 78239 Rielasingen-Worblingen   25.06.2018 28.000,00 € 

 

 

Aufgrund des Buchpreisbindungsgesetzes gibt es keinen Preisunterschied. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung hat ebenfalls keinen 

Unterschied ergeben, sodass das Los über den Zuschlag entscheiden muss.  

 

Rielasingen-Worblingen, den 29.06.2018 

 

 

 

Anna Blasche            Az.: 207.321 

Zentrale Beschaffungsstelle 

 

 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 107/2018 GR/ö Anlagen: 2  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 28.06.2018  Az.: 022.22; 022.32; 022.20; 022.219 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 4:  Antrag der CDU-Fraktion vom 06.06.2018 im Hinblick auf 

die Betreuung von Kindern unter 12 Jahren und pflegebe-

dürftigen Angehörigen von MandatsträgernInnen während 

den Sitzungen von kommunalen Gremien           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06.06.2018 hat der Vorsitzende der CDU-Fraktion, 

Gemeinderat Brielmann einen Prüfungsantrag an die Verwaltung im Hinblick auf die Einrich-

tung, funktionsfähiger Lösungen für die Betreuung von Kindern unter 12 Jahren und pflegebe-

dürftigen Angehörigen von MandatsträgerInnen gestellt.  

Der Antrag ist der Einladung beigefügt.  

 

Nachdem sich der Gemeinderat mit diesem Arbeitsauftrag an die Verwaltung einverstanden 

erklärt hat, wurde ein entsprechender Passus in die gemeindliche Satzung über die Entschädi-

gung für ehrenamtliche Tätigkeit in der derzeit gültigen Fassung eingearbeitet.  

 

Die Damen und Herren des Gemeinderates werden gebeten, über den Antrag der CDU-

Fraktion vom 06.06.2018 zu beraten und zu beschließen. 

 

Von Seiten der Verwaltung wurde rein vorsorglich ein entsprechender Entwurf im Hinblick auf 

die Änderung der Satzung für die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der derzeit gül-

tigen Fassung ausgearbeitet, der dieser Einladung ebenfalls beigefügt ist.  

 

Sollte der Gemeinderat mehrheitlich dem Antrag der CDU-Fraktion folgen, kann dann in der 

ersten Sitzung des Gremiums nach der Sommerpause am 12.09.2018 die Satzungsänderung mit 

Wirkung zum 01.10.2018 beschlossen werden.  

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

Sitzungsverlauf: 

 

Aus der Mitte des Gremiums wird darauf hingewiesen, dass nach der Satzung über die Ent-

schädigung für ehrenamtliche Tätigkeit seit dem Jahre 2001 keine Anpassung mehr stattgefun-

den habe und man sich daher von Seiten des Gremiums über eine Erhöhung der Aufwands-

entschädigung für die Mitglieder des Gremiums Gedanken machen solle.  

Der Bürgermeister sagt zu, eine Umfrage bei Kommunen vergleichbarer Größenordnung von 

Seiten der Verwaltung durchzuführen.  

 

Gemeinderat Reckziegel stellt den Antrag, die Beschlussfassung über den CDU-Antrag zum 

heutigen Datum zu verschieben und erst die Ergebnisse der vorgeschlagenen Umfrage abzu-

warten.  

Nachdem der CDU-Antrag mit Stimmenmehrheit angenommen wird, erübrigt sich eine Be-

schlussfassung.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion vom 06.06.2018 – wie vorgetragen – mit 

Stimmenmehrheit zu.  

 

10 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen 3 Enthaltungen 
 





 

G E M E I N D E   R I E L A S I N G E N - W O R B L I N G E N 
 
 

S A T Z U N G 
 
 

über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 
Aufgrund des § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Rielasingen-Worblingen am 
21.05.2001 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
 

§ 1 
 

Entschädigung nach Durchschnittssätzen 
 
(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten als Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstaus- 
 falles eine Entschädigung nach einheitlichen Durchschnittssätzen. 
 
(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inanspruchnahme  
 
 bis zu 4 Stunden  30,-- Euro 
 
 von mehr als 4 Stunden bis zu 6 Stunden  40,-- Euro 
 
 von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz)  60,-- Euro  
 

 
 
 

§ 2  
 

Berechnung der zeitlichen Inanspruchnahme 
 
(1) Der für eine ehrenamtliche Tätigkeit benötigten Zeit wird je ½ Stunde vor ihrem 
 Beginn und nach ihrer Beendigung hinzugerechnet (zeitliche Inanspruchnah-
 me). Beträgt der Zeitabstand zwischen 2 ehrenamtlichen Tätigkeiten weniger 
 als 1 Stunde, so darf nur der tatsächliche Zeitabstand zwischen Beendigung 
 der ersten und Beginn der zweiten Tätigkeit zugerechnet werden. 
 
 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                              . . . 
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(2)  Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme bei Sitzungen ist  
 nicht die Dauer der Sitzung, sondern die Dauer der Anwesenheit des  
 Sitzungsteilnehmers maßgebend. Die Vorschriften des Abs. 1 bleiben unbe-

rührt. Besichtigungen, die unmittelbar vor oder nach einer Sitzung stattfinden, 
werden in die Sitzung eingerechnet. 

  
(3) Die Entschädigung für mehrmalige Inanspruchnahme am selben Tag  
 darf zusammengerechnet den Tageshöchstsatz nach § 1 Abs. 2 nicht  
 übersteigen. 

 
 
 
 

§ 3 
 

Aufwandsentschädigung 
 
(1) Die Gemeinderäte erhalten für die Ausübung ihres Amtes eine Aufwands-

entschädigung. 
 Diese wird gezahlt 
  
 a) als Grundbetrag monatlich  
      in Höhe von  40,-- Euro 
 
 b) als Sitzungsgeld je Sitzung 
      in Höhe von 40,-- Euro  
 
 Bei mehreren unmittelbar aufeinander folgenden Sitzungen wird nur ein  
 Sitzungsgeld bezahlt. 
 
(2) Für die Dauer der tatsächlichen Teilnahme an den Sitzungen des Gemeindera-

tes und seiner Ausschüsse und Beiräte werden zusätzlich auf Antrag und ge-
gen Nachweis tatsächlich entstandene Aufwendungen für die entgeltliche Be-
treuung von Kindern unter 12 Jahren oder pflegebedürftiger Angehöriger bis zu 
einer maximalen Höhe von 10,00 €/Stunde erstattet. Wer Angehöriger ist, be-
stimmt sich in entsprechender Anwendung des § 20 Abs. 5 des Landesverwal-
tungsverfahrengesetzes. Für die Bemessung der zeitlichen Inanspruchnahme 
ist die Dauer der Anwesenheit des jeweiligen Gemeinderatsmitglieds bei der 
Sitzung maßgebend. Der Zeit der Inanspruchnahme wird maximal je eine halbe 
Stunde vor Beginn der Sitzung und nach ihrem Ende hinzugerechnet.  

 
(3) Derjenige Stellvertreter, der den Bürgermeister bei Urlaub, Krankheit 
 oder einer sonstigen längeren Verhinderung ständig vertritt, 
 erhält je Werktag eine Aufwandsentschädigung  
 in Höhe von 80,-- Euro. 
 
(4) Die Auszahlung der Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 erfolgt jeweils nach 

Ende eines Kalenderhalbjahres. 
 
 

 
  



 3 

 
§ 4  

 
Reisekostenvergütung 

 
Bei Dienstverrichtungen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten ehrenamtlich 
Tätige neben der Entschädigung nach § 1 Abs. 2 und § 3 eine Reisekostenvergütung 
in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. 
Maßgebend ist die Reisekostenstufe B, für die Fahrtkostenerstattung die für Dienst-
reisende der Besoldungsgruppe A 8 bis A 16 geltende Stufe. 
 
 
 
 

§ 5 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.10.2018 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 
06.05.1996 und 21.05.2001 außer Kraft. 
 
 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Ver-
fahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Rielasingen-Worblingen, den 18.07.2018 
 
 
 
Baumert  
Bürgermeister 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 108/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 03.07.2018  Az.: 923.07 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 5:  Ermächtigung der Verwaltung zu Kreditaufnahmen im 

Haushaltsjahr 2018 für die Gemeinde                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

Im Haushaltsjahr 2018 ist zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes im Haus-

haltsplan der Gemeinde eine Kreditaufnahme von 1.240.000 veranschlagt. 

Mit Verfügung vom 27.02.2018 hat die Rechtsaufsichtsbehörde, das Landratsamt Konstanz, den 

Betrag als Gesamtbetrag der Kreditaufnahme genehmigt. 

Weiterhin ist aus dem Haushaltsjahr 2017 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 670.000 

EUR durch Haushaltseinnahmerest ins Haushaltsjahr 2018 übertragen worden. 

 

Bis zum Haushaltsjahr 2017 war es Verwaltungspraxis, die Darlehenskonditionen am Vormittag 

des Sitzungstages bei möglichen Darlehensgebern abzufragen und darin eine Bindungsfrist bis 

zum nächsten Morgen zu verlangen, da der Gemeinderat ja erst in seiner Sitzung am Abend 

über die Kreditangebote entschied.  

Dabei zeigte sich aber, dass diese Bindungsfrist bis zum nächsten Tag Kreditgeber abgehalten 

hat Angebote abzugeben oder aber die Angebote bis zum Zuschlag noch als variabel abge-

geben wurden.  

Die lange Bindungsfrist bewirkt aber auch, dass die Kreditgeber das Risiko, dass sich der Geld-

markt bis zur Zusage am nächsten Tag zu ihren Ungunsten verändern könnte, durch einen Risi-

koaufschlag im Zinssatz absichern. 

 

Die Gemeinde könnte daher vorteilhaftere Kreditangebote, also Angebote ohne Risikoauf-

schlag, erhalten, wenn die Bindungsfrist verkürzt werden kann. Dies wäre möglich, wenn der 

Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt auf Grundlage der einzuholenden Angebote den 

Zuschlag an den zinsgünstigen Kreditgeber selbst zu erteilen. Nach einer Kreditaufnahme ist die 

Verwaltung dem Gemeinderat berichtspflichtig. 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Im Haushaltsjahr 2017 wurde im Bereich der Eigenbetriebe erstmals so verfahren. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, entsprechend der Genehmigung des Haus-

haltsplanes 2018 der Gemeinde und der aus 2017 durch Haushaltseinnahmerestes übertrage-

nen Kreditermächtigung, bei Bedarf eine Kreditaufnahmen in Höhe von maximal 1.910.000 Eu-

ro beim zinsgünstigsten Anbieter vorzunehmen. Über die Ergebnisse ist zu berichten. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der Vorbericht wird von Rechnungsamtsleiterin Manuth ausführlich erläutert.  

Abschließend betont der Bürgermeister, dass diese Regelung für das Haushaltsjahr 2018 gelte.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird mit großer Stimmenmehrheit angenommen.  

 

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Drucksache Nr.: 109/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 03.07.2018  Az.: 923.30; 923.4 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 6:  Ermächtigung der Verwaltung zu Kreditaufnahmen im 

Haushaltsjahr 2018 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 

und den Eigenbetrieb Abwasserversorgung           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

Im Haushaltsjahr 2018 ist zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes im Wirt-

schaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung eine Kreditaufnahme von 695.000 Euro und 

im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung eine Kreditaufnahme von 788.500 

Euro veranschlagt. 

Mit Verfügung vom 27.02.2018 hat die Rechtsaufsichtsbehörde, das Landratsamt Konstanz, die-

se Beträge als Gesamtbetrag der Kreditaufnahme genehmigt. 

 

Bis zum Haushaltsjahr 2017 war es Verwaltungspraxis, die Darlehenskonditionen am Vormittag 

des Sitzungstages bei möglichen Darlehensgebern abzufragen und darin eine Bindungsfrist bis 

zum nächsten Morgen zu verlangen, da der Gemeinderat ja erst in seiner Sitzung am Abend 

über die Kreditangebote entschied.  

Dabei zeigte sich aber, dass diese Bindungsfrist bis zum nächsten Tag Kreditgeber abgehalten 

hat Angebote abzugeben oder aber die Angebote bis zum Zuschlag noch als variabel abge-

geben wurden.  

Die lange Bindungsfrist bewirkt aber auch, dass die Kreditgeber das Risiko, dass sich der Geld-

markt bis zur Zusage am nächsten Tag zu ihren Ungunsten verändern könnte, durch einen Risi-

koaufschlag im Zinssatz absichern. 

 

Die Gemeinde könnte daher vorteilhaftere Kreditangebote, also Angebote ohne Risikoauf-

schlag, erhalten, wenn die Bindungsfrist verkürzt werden kann. Dies wäre möglich, wenn der 

Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt auf Grundlage der einzuholenden Angebote den 

Zuschlag an den zinsgünstigen Kreditgeber selbst zu erteilen. Nach einer Kreditaufnahme ist die 

Verwaltung dem Gemeinderat berichtspflichtig. 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

Im Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals so verfahren. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, entsprechend der Genehmigung der Wirt-

schaftspläne 2018 der Eigenbetriebe, bei Bedarf im Rahmen der in den Wirtschaftsplänen ver-

anschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von maximal 695.000 Euro für den Eigenbetrieb Wasser-

versorgung und maximal 788.500 Euro für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung beim zins-

günstigsten Anbieter vorzunehmen. Über die Ergebnisse ist zu berichten. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der Vorbericht wird von Rechnungsamtsleiterin Manuth ausführlich erläutert.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig zu.  

 

 

15 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 110/2018 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 02.07.2018  Az.: 902.41 

Vorberatung GR/ö am 25.04.2018  /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 7:  Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018         

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

Der Beschluss des Gemeinderates, die Sanierungsmaßnahmen am Gebäude B der Ten-Brink-

Schule bereits im September 2018 zu beginnen, macht den 1. Nachtragshaushalt 2018 erforder-

lich. 

 

Auf den Vorbericht zum 1. Nachtraghaushaltsplan 2018 wird hingewiesen (Seite 4 bis 12). 

Der zu beschließende Satzungstext befindet sich auf Seite 3. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Die Gründe für die Notwendigkeit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018 wer-

den von Kämmerin Verena Manuth ausführlich dargestellt.  

Hauptamtsleiter Niederhammer erläutert im Hinblick auf den Stellenplan, dass aufgrund der im 

Herbst neu zu besetzenden Stelle des Ortsbaumeisters eine Stelle der Entgeltgruppe 13/14 TvöD 

aufgenommen werden musste. Im Gegenzug wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 11 TvöD mit 

kw-Vermerk versehen, da der Stelleninhaber im Frühjahr 2019 in Ruhestand gehen wird.  

 

Sodann gibt Rechnungsamtsleiterin Manuth einen ausführlichen Überblick über die Änderun-

gen gegenüber der bisherigen Planung und weist darauf hin, dass die Rücklage der Gemeinde 

zum Ende des Jahres 2018 voraussichtlich 2,9 Mio. Euro betragen wird.  

 

 

 

Beschluss: 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg beschließt der Gemeinde-

rat folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert: 

1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

    erhöhen sich je          um      102.700 Euro 

           auf 28.402.700 Euro 

 

    Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögeshaushalts 

    erhöhen sich je         um   1.648.800 Euro 

           auf   7.903.800 Euro. 

 

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 

    Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

    (Kreditermächtigung) erhöht sich      um                0 Euro 

           auf  1.240.000 Euro. 

 

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

    erhöht sich          um                  0 Euro 

           auf    1.435.000 Euro. 

 

§ 2 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf                 2.000.000 Euro 

(bisher:                     2.000.000 Euro) 

festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung für 2018 vom 31.01.2018 bleiben unverändert. 

 

 

15 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 111/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Ulrike Vogt 

Erstelldatum TOP: 26.06.2018  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung GR/ö am 29.03.2017  /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8a:  Änderungsantrag zum Neubau eines Betriebsgebäudes 

mit Betriebswohnung und Lagerhalle (statt Gastronomie) 

auf dem Grundstück Flurstücknummer 7863/2, Konrad-

Zuse-Straße 12, 78239 Rielasingen-Worblingen im Bebau-

ungsplangebiet 'Gewerbegebiet Nord - 2. Erweiterung'   

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der Gemeinderat hat sich bereits in seiner Sitzung am 29.03.2017 mit dem Antrag zum Neubau 

eines Betriebsgebäudes mit Betriebswohnung und Gastronomie auf dem Grundstück Flurstück-

nummer 7863/2, Konrad-Zuse-Straße 12 im Baugebiet „Gewerbegebiet Nord – 2. Erweiterung“ 

beschäftigt. Dieses Bauvorhaben wurde mit Bescheid vom 06.11.2017 genehmigt.  

 

Jetzt liegt ein Änderungsantrag zum Neubau eines Betriebsgebäudes mit Betriebswohnung 

und Lagerhalle statt Gastronomie vor. Statt dem ursprünglich geplanten Gastraum mit 127 

Quadratmeter mit Küche, Lager und Toilettenanlagen wird nun im nördlichen Teil des Gebäu-

des eine Lagerhalle mit knapp 200 Quadratmeter, Büro und Personalräumen beantragt.  

 

Es wird vorgeschlagen, der beantragten Änderung zuzustimmen, da die Änderung den Vor-

gaben des Bebauungsplanes entspricht. 

 

 

Beschluss: 

 

Diesem Beschlussvorschlag der Verwaltung stimmt der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit zu. 

10 Ja-Stimmen 5 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 112/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 04.07.2018  Az.: 022.22; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 9:  Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der 

Vorsitzung                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 18.07.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Von den niedergeschriebenen Beschlüssen der Vorsitzung vom 04.07.2018 nimmt der Gemein-

derat im Wege des Umlaufs Kenntnis. 

 

Einwendungen dagegen werden nicht erhoben. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner ( e ) 

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Marc   

Fröhlich Philipp  ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 

 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende 

die öffentliche Sitzung um 18.10 Uhr. 

 

 

 

Rielasingen-Worblingen, 25.07.2018 Drucksache Nr. 104 - 114 

 

 

 

Ralf Baumert Thomas Niederhammer 

Vorsitzender Protokollführer 

 

 

 

 

Volkmar Brielmann Hermann Wieland  

Gemeinderat Gemeinderat 
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